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Beilage.
Allgemeine Schweiz. Militärzeitung 1902 Nr. 39.

Eidgenossenschaft
— Bezüglich der Auszahlung von Soldzulagen an

Soldaten nnd Unteroffiziere (Art. 116 des Verwaltungsreglements)

ist verfügt:
1. Unteroffiziere und Soldaten, welche zn andern

Kursen, als denjenigen ihrer Korps einberufen oder in
Rekrutenschulen kommandiert werden, wie
Sanitätsmannschaft, Büchsenmacher und Spielleute, uud denen
dieser Dienst als Wiederholungskurs angerechnet wird,
haben keinen Anspruch auf die in Art. 116 des

Verwaltungsreglements festgesetzte Soldzulage ; dauert der
betreffende Dienst aber länger als 18 Tage (Dauer eines

normalen Wiederholungskurses), so ist die Soldzulage
vom 19. Diensttage an zu vergüten.

2. Die kantonalen Militärbehörden haben anf den

Aufgeboten zu bemerken, ob der Spezialdienst an Stelle
eines ordentlichen Wiederholungskurses tritt. Ausserdem

haben in allen Fällen die Rechnungsführer an

Hand der Dienstbüchlein zu untersuchen, ob die

Verabfolgung der Soldzulage gerechtfertigt sei, und in zweifelhaften

Fällen dem Schulkommandanten Rapport zu

erstatten, der, wenn nötig, nach Anhörung der kantonalen
Militärbehörde, entscheiden wird.

— In dei trefflich redigierten Schweizerischen
Soldatenblättern, deren Lektüre wir unseren
Offizieren nur empfehlen können, finden wir folgende

beherzigenswerte Bemerkung :

Woblverhaltungszeugnlsse. Die läppische Mode, dass

skih Truppen und Gemeinden gegenseitig in öffentlichen
Blättern dafür Lobhymnen singen, dass sie sich pflichtgemäss

anständig aufführten und gute Beziehungen zu
einander unterhielten, grassiert hener wieder. Die

Truppenkommandanten wie auch die Herausgeber der

grösseren und kleineren Lokalblätter, sollten eismal mit
dem dummen Zeug energisch abfahren, wenn es die

Näehstbeteiligten nicht über sich gewinnen. Muss^doch
angesichts àer beliebten Wohlverhaltungszeugnisse der

Unbeteiligte, unwillkürlich auf die Idee kommen, dass

die sich gegenseitig Lobenden sonst ganz ruppige
Gesellen: sind und nur für diesmal kultiviert erschienen.

* A n sj a il d,

Deutschland. Di« grossen Festungsmanöver,
welche in früheren Jahren um diese Zeit längst
beendigt .waren, .sind heuer bis zu Beginn des Monats

Oktober 'aufgeschoben. Veranlassung hiezu sind die

Folgen'des-Sturzes, welchen der Generaloberst Graf
Haeseler, der Kommandant des 16. Armeekorps in Metz,
mit dem Pferde- erlitt und die noch keineswegs gänzlich

behoben sind. Es liegt General v. Haeseler viel
d»pan, diese wichtigen Übungen persönlich zu leiten.

; Deutschland. Die dir. a h 11 o s e T e 1 e g r a p h i e,
nwjh dem System Prof. Braun und Siemens und Halske,
hat! in dem diesjährigen Kaisermanöver ausserordentlich

gute Dienste geleistet. Über die schnelle und sichere

Naehrichtübermittlung soll der Kaiser wiederholt seine

Anerkennung nnd Zufriedenheit aasgesprochen haben.

Besonders sollen sich die fahrbaren. Stationen bewährt
hajben, da sie- mit Leichtigkeit den Bewegungen ihres

Tauppenteils, besonders der Kavallerie-Division, folgen
und sofort nach eingenommener Position Meldungen
über die Stellung und die Bewegungen des Feindes an

d«8 Q-^^IWiBjjjBirijdo oder die Manöverleitung, denen

auch je ein Funkenwagen beigegeben war, gelangen
lassen konnten. Diese schnelle und sichere Orientierung
über die Stellung des Feindes, die sonst durch die sehr
zeitraubende Übermittlung der Meldereiter geschieht, soll
sehr oft ausschlaggebend für den Operationsplan
gewesen sein. Durch den Nachrichtendienst des Braun-
Siemensschen Funkenwagens ist die deutsche Armee die

erste, die die Funkentelegraphie taktisch und strategisch
ausnutzt.

Deutschland. Zum Wert der Schutzschilde.
In dem Kruppschen Pavillon sind nachträglich noch
Gegenstände für die Feldartillerie znr Ausstellung
gelangt, die bei der hohen Bedeutung, die die
Feldgeschützfrage gegenwärtig in fast allen Staaten erlangt
hat, besonderes Interesse beanspruchen dürfen. Links
von der 5 cm-Kanone in Torpedobootslaffete sind drei
stählerne Platten staffeiförmig hintereinander aufgestellt,
die zahlreiche Eindrücke und Durchlöcherungen, sowohl
kleine runde, wie einige grössere unregelmässige,
aufweisen. Es sind dies drei Schutzschilde ans 3 mm starkem

Kruppschen hartem Stahl, die von einer
Feldbatterie französischer Aufstellung herrühren, die auf
einer 7,5 cm-Feldkanone L/30 beschossen ist. Die Art
und Weise der Aufstellung ist aus einer links von den
Schilden im Vordergrunde auf einem Holzgesteli zur
Ansicht gebrachten photographischen Abbildung der
Zielbatterie ersichtlich. Auch enthält diese Abbildung
nähere Angaben über das Schiessen und die erreichte
Wirkung. Es geht daraus hervor, dass zu dem Schiessen
Schrapnells, gefüllt mit stählernen Kugeln, anstatt mit
den bisher üblichen Hartbleikugeln, verwandt worden
sind, und ferner, eine bemerkenswerte Thatsache, dass
ein grosser Teil dieser Stahlkugeln die Schilde glatt
durchschlagen hat. Begiebt man sich weiter auf die
rechte Seite der Torpedobootskanone, so fallt ein
Feldgeschütz in die Augen, das gleichfalls die deutlichen
Spuren einer wirksamen Beschiessung trägt. Es ist dies
ein 7,5 cm-Sf.-Feldgeschütz mit Rohrrücklauf, das vor
einer fremdländischen Kommission eine Reihe von
Gewaltversuchen bestanden hat, ohne in seiner Gebrauchsfähigkeit

irgendwie beeinträchtigt worden zn sein.

Frankreich. Auf den Stand der Manöver-
e i n h e i t e n lassen sich aus den Stärkeangaben über
die geplanten Herbstübungen von Armeekorps und
Divisionen in der französischen Fachpresse sichere Schlüsse

I ziehen. Bei der 16. Division (8. Korps Bourges) treten
sowohl bei der 31. wie 32. Brigade Regimenter zu vollen
4 Bataillonen mit 2500 Mann auf; ein Beweis, dass
auch im Innern Frankreichs Regimenter mit vollen
vierten Bataillonen zu den Manövern ausrücken. Die
Kompagnien zählen 156—157 Mann, also '/» der Kriegsstärke.

Die Eskadronen rücken dagegen nur mit je
115—116 Pferden aus und die Regimenter auch nur mit
je 4 Eskadronen. Der gemischten 31. Brigade sind 3
fahrende Batterien mit 251 Pferden und 37 Fahrzeugen
zugewiesen. Rechnet man 1 Packwagen für den
Abteilungsstab, 6 Pack- und Futterwagen für die drei Batterien

ab, so bleiben für jede Gefechtsbatterie 10
Fahrzeuge, 4 Geschütze, 4 zu diesen unmittelbar gehörende
Munitionswagen und 2 Munitionswagen des „Echelon
de premier ravitaillement''. Die Batterien können also
mit ihrem fechtenden Teile erster Linie völlig kriegs-
gemäss in Stellung gehen und in Fener treten und den
Munitionsersatz erster Linie völlig kriegsgemäss üben.
Das ist speziell für die französischen Batterien von
grösster Bedeutung, da sie ja in der Feuerlinie immer
Munitions-Hinterwagen dicht neben die Laffeten fahren
und ein fünfter als Deckung für den Partieführer dient.
Gleich günstig gestellt sind die beiden fahrenden Batterien,

die mit 35 Fahrzeugen der 32. Brigade zugeteilt
sind. Die Infanterie nimmt bei der genannten Division
ihre sämtlichen Kompagnie - Patronenwagen bespannt
mit auf das Manöverfeld, so dass auch bei ihr der
Munitionsersatz in erster Linie kriegsmässig geübt werden
kann.


	Eidgenossenschaft

